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20-022-1 
 
Erlass einer Verordnung zur Änderung von Gemeindegrenzen der Stadt Deggendorf und der 
Marktgemeinde Metten 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Deggendorf vom 18. 03.2008, Az.: 20-0220  
 
 
 

Verordnung  
 
 
 
zur Änderung des Gebietes der Stadt Deggendorf und des Marktes Metten, beide Landkreis 
Deggendorf 

vom 18.03.2008 
 

Aufgrund von Art. 11 und Art. 12 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt das 
Landratsamt Deggendorf folgende Verordnung: 

 
 

§ 1 
 
1. Aus dem Markt Metten wird das Flurstück Nr. 229/5 der Gemarkung Metten mit einer Fläche 

von 365 m² ausgegliedert und in die Stadt Deggendorf, Gemarkung Schaching, umgegliedert. 

2. Mit den kommunalen Grenzen ändern sich gleichzeitig die Grenzen der Gemarkungen Metten 
und Schaching. 

 
§ 2 

 
Der Veränderungsnachweis wird nach Rechtskraft dieser Verordnung vom Vermessungsamt Landau 
a.d. Isar, Außenstelle Deggendorf, erstellt und kann dann von jedermann dort eingesehen werden. 

 
 

§ 3 
 
Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Gemeinde außer Kraft und das Recht der 
aufnehmenden Gemeinde in Kraft. 

 
 

§ 4  
 
Diese Verordnung tritt am 01. April 2008 in Kraft. 
 
 
Deggendorf, 18.03.2008 
Landratsamt 
 
gez. 
 
Peterle 
Oberregierungsrat 
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30-0831 jbö 
 

MANÖVERMELDUNG 
 

Übungsraum: 
Schwarbach 32U PV 4865 - Kallmünz 32U QV 1650 - Neuburg v. Wald 33U UQ 1070 - Bad 
Berneck 32U PA 9247 - Zeil 32U PA 1542 - Maibach 32U NA 8450 - Bad Neustadt 32U NA 
8676 - Meiningen 32U PB 004 - Saalfeld 32U - PB 6813 - Grenze Tschechien 33U TR 9279 
bis Passau - 33U UP 8582 entlang der Grenze Österreich bis 33T UN 4492 - Trostberg 33T 
UP 1822 - Raubling 33T TN 8498 - Hofolding 32T QU 0118 - Taufkirchen 33U TP 8859 - 
Moosburg 32U QU 1772 - Allershausen 32U PU 9276 - Theissing 32U PV 8910 - Nördlichen 
32U PV 1012 
 
Zeit:  
01.04.2008 -  30.04.2008 
02.05.2008 – 30.05.2008 
02.06.2008 – 30.06.2008 
 
Art der Übung:  
Taktikausbildung großräumiger PAH-Einsatz im Rahmen Fliegerischen Aus- und 
Weiterbildung 2008 
  
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die 

Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. 

die Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren 

Verursacher unbekannt ist bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach 

Formblatt direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die Schäden beim zuständigen 

Amt für Verteidigungslasten anmeldet. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 

Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

Deggendorf, den 14.03.2008 

LANDRATSAMT 

gez. 

 

Peterle 

Oberregierungsrat
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Landratsamt Deggendorf 
Herrenstraße 18 
94469 Deggendorf 

Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) und der Bi enenseuchen-Verordnung; 
Bekämpfung der Varroatose 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgende 

 

Allgemeinverfügung  

 
1. Alle Besitzer von Bienenvölkern im Landkreis Deggendorf werden verpflichtet, ihre Bienenvölker 

nach Trachtende, spätestens jedoch bis zum 31.12.2008 , gegen die Varroatose zu 
behandeln. 

1.1 Für die Behandlung können alle dafür zugelassenen Arzneimittel verwendet werden. 

1.2 Bei der Anwendung der Arzneimittel haben sich die Bienenhalter an die Anweisungen der 
Hersteller zu richten. 

2. Die Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Deggendorf als öffentlich bekanntgegeben. 

Deggendorf, 19.03.2008 

gez. 

Peterle 
Oberregierungsrat 
 
 
 
 

H i n w e i s :  

Gemäß Artikel 41 Abs. 4 Satz 1 BayVWvfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekanntzumachen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Deggendorf, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, Zimmer 
09 aus. Sie kann während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
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Sicherstellung des schadlosen Hochwasserabflusses a n der Donau  

zwischen Straubing und Vilshofen 

Ersatzzahlung anstelle einer längeren Übergangsfris t beim Mais- und  

Sonnenblumenanbauverbot im Donauvorland 

 

Bekanntmachung 

zum Vollzug der Ersatzzahlung 

 
Anlage: Antragsformular 

 

Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist im Donauvorland zwischen Straubing und 

Vilshofen der Anbau von Mais und Sonnenblumen seit 01.01.2008 verboten 

(s. Allgemeinverfügung des Landratsamtes Deggendorf vom 20.04.2007 im Amtsblatt 

05/2007). 

 

Betroffen sind Ackerflächen, die innerhalb des abflusswirksamen Korridors entlang der 

Donau liegen. Die Abgrenzung des Korridors ist den Lageplänen zu der 

Allgemeinverfügung zu entnehmen, die im Landratsamt Deggendorf Zi.Nr. 209,  

(Tel. 0991/3100-238) oder in der Homepage des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf 

(www.wwa-deg.bayern.de) eingesehen werden können. 

 

Als Ersatz für eine aus Sicherheitsgründen nicht vertretbare,  längere 

Übergangsfrist gewährt der Freistaat Bayern auf Antrag betroff enen Landwirten 
einen befristeten finanziellen Ausgleich. Die Höhe der einmaligen Ersatzzahlung 

beträgt 1.265,-- Euro je Hektar . Die Auszahlung erfolgt zum 1. Oktober 2008, 

beziehungsweise nach Eintritt der Rechtskraft der Allgemeinverfügung im Einzelfall. 

 

Die Auszahlung erfolgt an den Grundstückseigentümer auf dessen schri ftlichen 
Antrag. Die Weitergabe an einen eventuellen Pächter ist zwischen Eigentümer und 

Pächter zu regeln. Der Antrag  muss bis spätestens 30.6.2008 beim 

Wasserwirtschaftsamt Deggendorf eingereicht sein.  

 

Anspruchsberechtigt sind Flächen im Verbotskorridor in Privatbesitz, auf denen in den 

letzten sechs Jahren vor dem Erlass des Anbauverbots, also in den Jahren 2001 bis 

2006, mindestens zweimal Mais oder Sonnenblumen angebaut wurden.  

 

Anschnittsflächen: . Bei angeschnittenen Grundstücken (wenn nur ein Teil des 

Grundstücks im Verbotskorridor liegt) kann für die außerhalb des Verbotskorridors 

liegende Teilfläche ebenfalls die Ersatzzahlung beantragt und gewährt werden, falls sich 

der Landwirt verpflichtet, darauf dauerhaft keinen Mais oder Sonnenblumen mehr 

anzubauen.  

 

Das Antragsformular (s. Anlage) kann auch beim Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 

(Detterstraße 20, 94469 Deggendorf, Tel: 0991 / 25 04-0, E-Mail: poststelle@wwa-

deg.bayern.de) bezogen werden. Das Wasserwirtschaftsamt steht bei Fragen zur 

Antragstellung zur Verfügung.  
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Die Regierung von Niederbayern hat ein Flächenmanagement zur Vermeidung von 

Existenzgefährdungen und Härtefällen infolge des Anbauverbotes eingerichtet. Dazu 

werden Ackerflächen innerhalb und außerhalb des Verbotskorridors angekauft und 

eingetauscht.  Mit der Umsetzung beauftragt ist die Rhein-Main-Donau Wasserstraßen 

GmbH. Interessierte Grundstückseigentümer mit Ackerflächen im Verbotskorridor oder im 

näheren Umgriff werden gebeten, sich bei der RMD Wasserstraßen GmbH (Telefon 

089/99222-335) zu melden.   

 

Deggendorf, 20.3.2008 

Wasserwirtschaftsamt  
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Antragsteller (Name, Vorname bzw. Unternehmensbezeichnung 

  
Straße, Hausnummer 

  
PLZ, Ort 

  
Telefon Mobil-Telefon 

  

Fax 

  

E-Mail-Adresse 

  

 
Antragsendtermin: 30.6.2008 

An das 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 
Postfach 2061 
94460 Deggendorf 
 
 

Antrag 
auf Gewährung einer einmaligen Ersatzzahlung 

Ich beantrage hiermit wegen des Maisanbauverbots auf den Donauvorländern zwischen Straubing 
und Vilshofen eine Ersatzzahlung für nachfolgende landwirtschaftliche Flächen: 

A) Für folgende Flächen beantrage ich Ersatzzahlung : 

Flur-
nummer 

Gemarkung Flächengröße 
in m² 

Davon in der 
Verbotszone m²  

Davon 
außerhalb der 

Verbotszone m² 
(angeschnittene 

Flächen)  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
Gesamtsumme der beantragten Fläche in m²: ......... ................ ( =..................... ha) 
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Für die beantragten Flächen treffen folgende Voraussetzungen  zu: 
�  Für die in der Tabelle angegebenen angeschnittenen Flächen, für die ich Ersatzzahlung 

beantrage,  verpflichte ich mich dauerhaft, auf den Anbau von Mais oder Sonnenblumen zu 
verzichten. 

�  Auf den genannten Flächen erfolgte in den Jahren von 2001 bis 2006 mindestens zweimal 
Maisanbau und zwar in den Jahren 
……………………………………………………………………………  

�  Die Flächen befinden sich zum Zeitpunkt der Auszahlung am 1.10.2008 im Eigentum des 
Antragstellers. 

 
 
B) Auszahlung der Ersatzzahlung  
 
Die Höhe der Ersatzzahlung beträgt einmalig 1.265,00 €/ha. 
 
Die Auszahlungssumme beläuft sich auf 
 

................ha Antragsfläche x 1.265,00 € Ersatzzahlung = ............................€. 
 
Der fällige Auszahlungsbetrag soll auf folgende Bankverbindung überwiesen werden: 
Kontoinhaber:  ……………………………………………………… 
Kontonummer:  ……………………………………………………… 
Bankleitzahl:  ……………………………………………………… 
Kreditinstitut:  ……………………………………………………… 
 
Ein Rechtsanspruch auf die Ersatzzahlung wird durch diese Antragstellung nicht begründet. 
 
_________________________________________________________________________________
_ 
 
 
Ich versichere, dass die gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
Mir ist bekannt, dass im Fall falscher Angaben ausgezahlte Beträge ganz oder teilweise 
zurückgefordert werden und dass bei Verdacht wissentlich gemachter falscher Angaben die 
Strafverfolgungsbehörden informiert werden. 
 

.......................................................... .................................................................................... 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren  
 
 
 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
 
 

Nr. 382 332 864 
Nr. 382 320 885 

 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf sind in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB werden die 
Sparkassenbücher hiermit aufgeboten und die Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 Monaten 
ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden. Wenn innerhalb  dieser Zeit keine 
Rechte angemeldet werden, werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 18.03.2008 
 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
 

 


